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 Veröffentlicht am 17.03.2004

Norm

ABGB §1155

Rechtssatz

Selbst bei vorsätzlicher Verhinderung der Arbeitsleistung durch den Arbeitgeber ist ein tatsächlich bezogenes Entgelt

des Arbeitnehmers anzurechnen, es sei denn, das Vorgehen des Arbeitgebers sei missbräuchlich gewesen, was sich

aber aus der Tatsache vorsätzlicher Verhinderung allein noch nicht zwangsläufig ergibt.
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